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(6) Der Vorsitzende der Bevollmächtigtenversamm
lung ist gleichzeitig Vorsitzender des Vorstandes 
der ZEW. Er kontrolliert den Produktionsleiter 
und trägt die Verantwortung für die Vorbereitung, 
Einberufung und Durchführung der Bevollmächtig
tenversammlung und der Sitzungen des Vorstan
des. Er kontrolliert die Durchführung aller im 
Betriebsplan festgelegten Maßnahmen und ist dem 
Vorstand und der Bevollmächtigtenversammlung 
rechenschaftspflichtig.

12. (1) Zur Kontrolle der Wirtschaftsführung, der Ein
haltung der gesetzlichen Bestimmungen, des Sta
tuts und der .Arbeitsordnung wählt die Bevoll
mächtigtenversammlung aus ihrer Mitte eine Revi
sionskommission von 3 bis 5 Mitgliedern für die 
Dauer von 2 Jahren. Die Revisionskommission 
wählt ihren Vorsitzenden und seinen Stellvertreter.

(2) Die Revisionskommission ist zur fortlaufenden 
Kontrolltätigkeit verpflichtet. Sie hat die Bevoll
mächtigtenversammlung, den Vorstand und den 
Produktionsleiter der ZEW über ihre Feststellung 
zu informieren und Maßnahmen zur Beseitigung 
von Mängeln vorzuschlagen. Kommt der Vorstand 
oder der Produktionsleiter der ZEW der Aufforde
rung der Revisionskommission nicht nach, kann 
die Revisionskommission ihren Vorsitzenden be
auftragen, die Bevollmächtigtenversammlung ein
zuberufen. Sie gibt der Bevollmächtigtenversamm
lung in jedem Halbjahr einen umfassenden Bericht 
über ihre Kontrolltätigkeit.

(3) Die Revisionskommission hat das Recht:

a) Auskünfte, die im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit und den Aufgaben der ZEW stehen, 
von allen in der ZEW Beschäftigten zu verlan
gen,

b) an Vorstandssitzungen sowie Arbeitsbespre
chungen und Produktionsberatungen der ZEW 
mit beratender Stimme teilzunehmen,

c) Einsicht in alle Unterlagen der ZEW zu nehmen.

13. (1) Zur unmittelbaren Organisation des Produk
tions- und Arbeitsprozesses in der ZEW unterstützt 
der Staatliche Forstwirtschaftsbetrieb die ZEW 
dui-ch Beauftragung eines Mitarbeiters mit forst
lichem Fach- oder Hochschulabschluß als Produk
tionsleiter. Über die Unterstützung der ZEW durch 
den Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb ist ein 
Vertrag abzuschließen, in dem die Aufgaben und 
die Verantwortung des Produktionsleiters, Formen 
der materiellen Anerkennung seiner Tätigkeit so
wie die Unterstützung der ZEW durch andere Spe
zialisten des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes 
(Oberreferent für Planung, Oberförster für Wald
bau, Oberförster für Technologie, Referent für Ar
beitsökonomie u. a.) vereinbart wird.
Die fachliche Anleitung erhält der Produktions
leiter von seinem Staatlichen Forstwirtschafts
betrieb über den zuständigen Oberförster.

(2) Der Produktionsleiter hat auf der Grundlage 
der bestätigten Pläne und der abgeschlossenen Ver
träge die Produktion der ZEW auf wissenschaftli
cher Grundlage zu leiten.

Ihm obliegen folgende Hauptaufgaben:

a) politisch-ideologische und wirtschaftlich-organi
satorische Festigung der ZEW,

b) politische und fachliche Leitung des in der ZEW 
arbeitenden Kollektivs und Erziehung aller 
Mitarbeiter zur sozialistischen Arbeitsmoral und 
Disziplin,

c) Förderung des sozialistischen Wettbewerbs auf 
der Grundlage der Gemeinschaftsarbeit und 
der Neuererbewegung,

d) Sicherung der Qualifizierung aller Beschäftigten 
und Ausbildung von Nachwuchskadern,

e) Bildung von Spezialistengruppen,
f) Leitung des Produktionsprozesses entsprechend 

den Zielen, Aufgaben und Terminen des Be
triebsplanes und des Wirtschaftsvertrages auf 
der Grundlage des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und des Prinzips der materiellen 
Interessiertheit,

g) Wahrnehmung der aus der Tätigkeit der ZEW 
entstehenden Rechte und Pflichten, einschließ
lich Arbeitsschutz, Brandschutz, Schutz des ge
sellschaftlichen Eigentums entsprechend den 
Festlegungen der Arbeitsordnung,

h) Vorbereitung von Beschlußvorlagen für den 
Vorstand und die Bevollmächtigtenversamm
lung,

1) Rechenschaftslegung vor dem Vorstand und der 
Bevollmächtigtenversammlung.

(3) Die ZEW wird im Rechtsverkehr durch den 
Vorsitzenden vertreten. Bei seiner Abwesenheit 
wird die ZEW von seinem Stellvertreter gemein
sam mit einem Vorstandsmitglied vertreten. Im 
Rahmen der ihm übertragenen Befugnisse vertritt 
der Produktionsleiter die ZEW. Im Zahlungsver
kehr ist in jedem Falle die Gegenzeichnung des 
Buchhalters erforderlich. Die Vertretung der ZEW 
darf von den Berechtigten nur im Rahmen der ge
setzlichen Bestimmungen, des Statuts und der be
stätigten Pläne ausgeübt werden. Bei Geltend
machung von Ansprüchen, die sich gegen den Vor
sitzenden richten, wird die ZEW durch den Vor
sitzenden der Revisionskommission vertreten.

14. (1) Der Buchhalter wird nach Bestätigung durch 
die Bevollmächtigtenversammlung vom Vorstand 
eingestellt.

(2) Für die Festlegung der Aufgaben und der Ver
antwortlichkeit des Buchhalters werden die Be
stimmungen der Verordnung vom 17. Februar 1955 
über die Stellung der Hauptbuchhalter in den Be
trieben der volkseigenen und der ihr gleichgestell
ten Wirtschaft und den ihnen übergeordneten 
Dienststellen (GBl. I S. 139) sinngemäß angewandt.

V.

Rechte und Pflichten der in der ZEW Beschäftigten

15. Die in der ZEW Beschäftigten sind in der Regel 
Mitglieder der beteiligten Genossenschaften. Dar
über hinaus können auch andere Arbeitskräfte 
beschäftigt werden.


